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" ~ Satzung § 1 

Satzung für die Freiwilligen. Feuerwehren 

Die Gemeinde (1rr/1• Maritt, j'ffl.ye/ffll) 
8376 T e i s n a c h 

erläßt auf Grund von Art . . 23 Satz 1 und Art. 24 Abs. l .Nr. 1 der Gemeindeordnung 
folgende · . 

Satzung 

I. 
Allgemeines 

§ 1 Org~ Rechbgrundl~gen 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr2 

Arnetsried, 

Kaikenried, 

Sohl und 

Teisnach 

ist eine öffentliche Einrichtung ded;~~rneinde. Zur .Gewi~nu('lg d~r notwendigen An­
zahl von FeuerwehrdienstleiStenden bedient sie sic:h.dei.-·lJnterstützling des Vereins 
.Freiwillige Feuerwehr· ~;~·~;~ed· Iurlk~~~i~d, · ·· ···' ' 

. .. .. · •; ···' · . . , .. ,;; .·. · ' , .. 
So'QT b~w •..... ~isriacli e. v.·. 

(2) Rechtsgrundlage für die FreiwÜiige Feuerwehr; /vor allem für dle R&chte und 
pffichten ihrer Feuerwehrdienstleistenden, sind·· das '. BayeriSche Feuerwehrgesetz 
(BOyfwG), die zu seiner Ausführung ·erla5senen RechtsvorSc:hriften und diese Satzung. 

1. Zutreffende Bezeichnung im Qe$0ßllen Satzungstext ein...tzen 

2. Bezeichnung gemäß§ 2 der 1. AVBayfwG 
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··- ZU § 1 Satzung 

Zur Einleitung 

Ob eine Gemeinde eine Satzung gemäß Art. 23 Satz 1 und Art 2-4 Abs. 1 GO erlö&. ist on sich in ilv 
Enneosen gestellt (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 GO). Der Erlaß ei,_ Feuerwehnob:ung isl jedoch vot ollem 
ous folgenden Gründen unerlößlich : 
- Die Rechtutellung der FIIIHNWehrdienstleistenden ist im 8oyFwG und der 1. A VBayfwG nur in den 

wichtigsten Punkten geregelt. Einzelbeslimrnungen, die ~ in den Vereinssolzungen enthollen wa­
ren (z. B. über Austritt und Ausschluß}, müssen nun von der Gemeinde getroffen werden. 

- Für die Wohl des Kommondanten gilt Entspr.chendes. · 
- Will die Gemeinde für freiwillige Leistungen ihrer Fe.-wehr Benub:~ .m.ben, mu6 sie 

eine von der Gebührensatzung gehnnle Benutzunguotzung erlouen (Yg[ Art. 2-4 Abs. 1 Nr. 1 GO). 
Die gemeindliche F-rwehnatzung isl, soweit sie nicht mit riickwirl<ender Kraft .. (hinsichtlich der 
Benutzungsregelung in § 2) ols bewehrte Satzung erlouen wird, nicht genehmigungspflichtig ("91. Art. 
2S Abs. 1 Satz 1 GO). Eine Satzung, die der hier obgedruclcten entspricht, bedarf da~.. keiner Geneh­
migung. Die Satzung soll jedoch spätestens vier Wochen vot ilvern lnkrafttreten der Rechlsoufsichtsbe­
hörde vorgelegt werden (Art. 2S Abs. 2 GO). 

~zu§11 

1. Als gemeindliche öffentliche Einrichlung untenteht die F-.wehr der Verfügungsmacht der Ge­
meinde. Eine Zusiöndigkeit des Vereins ist nicht gegeben. Für Enbcheidungen über die Feuerwehr sind 
daher grundsätzlich die meindUchen Organe riOc:h den Bellimmungen der Gemeindeordnung :ruslän­
dig. Di- Zusiöndigkeitt:::'ht z. B. auch für die Ausrüstung der F-.wehr (vgl. Art 1 Abs. 1 BoyfwG 
i. V. mit§ 1 der 1. AVBayfwG}; der Kommandant hol hier nur beratende Funktion (Art. 8 Abs. 1 Satz 
2 BoyfwG). ln einer Reihe von im Gesetz ousdriicldich genannten Föllen ist jedoch der Kommandant 
zuständig. Hierzu gehörwo vot ollem die Einsotzleitung, die Ausbi~ und Personalfragen der ehren­
amtlichen Feuerwel.rdi~. Im ~ seiner Zusiändigkeit ist der Kommondont nur im Aus· 
nohmefoll des Art. B Abs. 1 Satz 3 BoyfwG (Fest...tzung von Ausbildungsveronslolen, durch die Ent­
schädigungs- oder Erstottungsonspriiche entstehen können) an das Einvernehmen der Gemeinde gebun­
den. Im übrigen entscheidet er - auch wenn Unterrichtungspflichten ~ber der Gemeinde beste!-. 
(z. B. Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BoyfwG) - selbsländig. Die Gemeinde kam 1n die ihm gesetzlich eingeräum­
ten Enbcheidungsbefugnisse nicht eingreifen oder seine Enbcheidungen nochträglieh k.omgieren. Sie hol 
nur die Möglichkeit, dem Kornmonclonten die Bestätigung zu entziehen, wenn die Voraussetzungen deo 
Art. 8 Abs. 4 Satz 2 BoyfwG vorliegen. 

Soll die Feuerwehr nicht zur Erfüllung von Pflichtaufgaben, sondern zu freiwilligen Leistungen einge­
setzt werden, isl für die Entscheidung, ob der Einsatz überhaupt geleislet wird, die GemeiQde zusiöndig 
(vgl. Nr. -4.5.1 VollzBekBoyfwG und § 2 Abs. 3 der hier obgedruc:lden F-rwehnob:ung}. Uber den Ab­
lauf des Einsatzes im einzelnen entscheidet der Kommandant. 

2. § 1 Abs. 1 Satz 2 bezieht sich auf Art. 5 Abs. 1 BoyfwG, wonach die Einsatzkräfte der Freiwilligen 
Feuerwehren in der Regel von F-.wehrvereinen gestellt werden. Durch dieH Bestimmungen ill sicher­
gestellt, doB die F--.hrwreine auch künftig die personelle Basis der Freiwilligen F~ren blei­
ben. Weder dos Ge...tz noch die Satzung sogen ober, doB ouuchJie61ich Angehörige des Vereins Feu­
erwehrdienil leisten dürfen, doB olso die Gemeinde sich - der Unterstützung des Vereins bedi_" 
dorf. Wogen des Gleichheituotzeo (Art. 3 GG) ist die Bevorzugung von Vereinsmitgliedern -ooten. 
Bei der Entscheidung des Kommondanten über die Aufnahme einzelner Bewerber (§ 8 Abs. 2 der 1. AV­
BoyFwG) darf da~.. .ein Vereinsmitglied nicht einem anderen geeigneteren Bewerber votgeZogen wer-
den. · 

G-tz, Verordnunll und Satzung geben dem Verein zwar keine Rechte gegenüber der Gemeinde. 
Wogen seiner UnterstUtzung der Feuerwehr als gemeindlicher Einrichtung kann der Verein ober erwar­
ten, von der Gemeinde entsprechend gefördert zu werden. Dies gilt insbesondere für die (möglichst un­
entgeltliche) Bereitstellung von Fahrzeugen und Gerölen der FIIIHNWehr für Aklivilöten des Vereins (L B. 
für den Materialtransport zum Aufbau eines Festzelteo). 

Gibt eo keinen Verein zur Unterstützung der in der Satzung genannten Freiwilligen Feuerwehr, isl § 1 
Abs. 1 Satz 2 zu streichen. Die Gemeinde ist nicht verpflichlel, auf die Bildung eines solchen Vereins hin­
zuwirken. Sie muß ober. :verwehen, die für die Feuerwehr benötigten FIIUefWehrdienstleistenden selbst 
durch geeignete Werbemo6nohmen zu gewinnen. Gelingt ilv dies nicht, bleibt nur der Weg einer Dienst­
verpflichtung oder der Bildung einer Pflichtf~r gemö6 Art. 13 BoyfwG. Zum F_.-wehrdiensl 
kann in diesem Foll jeder männliche Gemeindeeinwohner votn vollendeten 18. bis zum vollendeten 60. 
Lebensjahr verpflichtet werden (Art. 23 BoyfwG}. 

3. ln § 1 Abs. 2 ist nur das. unmiHelbor einschlägige F-'wehrncbt genannt. Zu den Rechtsvonchrif­
ten, die zur Ausführu119 des BoyfwG erlassen wurden, gehört ou6er der 1. A VBayfwG noch die Verord­
nung über die K.nnzeichnung der Dien511deidungslröger der Berufsfeuerwehren, der Freiwilligen F-­
wehren und der Pflichtfeuerwehren vom 6. August 1976 (GVBI S. -467) - demnöchsl ol$ 2. AVBayfwG 
in neuer Fouung zu -orten. 

Von den übrigen Rech~ften. die für die FreiwiUigen F-.wehren gellen können, sind das 
Bayerische Katastrophenschutzge...tz (BoyKSG) vom 31. Juli 1970 (GVBI S. 360, ber. S. -456) und dos 
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§ 2 miwillige Leistungen '' >. 

. . . :- .:· .:·-, . .· ... :.... . 
(1) Oie Freiwillige f~. kann oufgrufid dieser Satzung iR$besondere folgende 

freiwillige Leiifungen .,bringen: · · · ,,; ' " ' ": :; .. · · .: '. - ' , 
1. Hilfeleiifungen, die' nid!t zu den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehren gehören 

(L s. - jeweils auf AnirQg des Eigenwrnen od8i Nutzun9$berechtigten ::--. dps Stel­
len von Wochen noch dem Ende der Brandgefahr oder das Abräumen von Scha­
qensstellen, soweit es nicht -pJt Abwehr weiterer. ~fa~(en ·notwendig ist); ' · · 

2. Ul?eri0$$Ung v00 ~--~ Ma~<:ll zum Gebra~ ö<!_~r Y.er:brauch, ' 

(2) Voraussetzung freiwilliger Leistungen ist, daß die Einsatzbereitschaft der Frei­
willigen Feuerwehr zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dadurch nicht beein­
trächtigt wird. Auf die Gewährung freiwilliger Leistungen besteht kein Rechtsan-
spruch. · · 

(3) Über die Gewährung von Leistungen im Sinne von Absatz l Nm. 1 und 2 ent­
scheidet der Kommandant, soweit die Leistungen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Einsatz der Feuerwehr erbracht werden. Im übrigeil .entscheidet der Kom-
mandant über Leistu eri im Sirine dieser VorSChriftim - - ' :::-- ,_________ · -

" ' .. .. ........ . ng -- --.. -· · ... ' .· ... ---.'' '" ·•.- · " ' ·- .... .. ' nur, wenn 
ihm der erste Bürgermeister diese Befugnis übertragen hat; sonst entscheidet der er-
ste Bür~;~ermeister oder der Gemeinderat. · 

3. Soweit vorhonden; ggfs. ouct. SOMtige besondere Einrichtungen ~~. · · 
4. Soweit~ ' ' , ,• ' ' ' '•' '_,;;0. 
5. Soweit ~a&. ~ ~ eine siöndig beselzte "-rwehr-einsotzzentrole vornonden 

ist." . ~ ; . . . . . . . . ' -. . . ' :v . ..• ' 'J ; . 

6. Vgl. IM8ek vom 4. Juni 1982 (MABI S. 334). Für den enlen Foll enthält~ Anlage. ein Vertrag•· 
muster. - Die in Absatz 4 genonnlen Leistungeft können die Gemeinden ober auch ouf der Grund­
loge diMer Satzung im Ralimen eineo öffentlich-r..:hllichen Benutzungsvethähniues .-.geln. 
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- zu § 2 Sat%uag 

vom Bund erlouene Ge.etz über die Erweiterung da Kalostrophenoches (KaiSG) vom 9. Juli 1968 
(BG811 S. n6), zuletzt geändert durch Geo1m vorn 2.Augvst 1976 (BGBII S. 2Q.46) hervonuheben. Wöh­
rend das 8oyi(SG nur die Pflichten der Freiwilligen 1'---".-- im friedensmö6il1"" ICalostn>pMoo­
ochutz ollgemein .-.geh und im übrigen das ~ weilgebend unberührt 1ä61, greif.n die Be­
stimmungen da KatSG zum Teil recht~ in die Rechla..ilöltniue der~. z. 8. in 
di• Redllutellung der "--hrdienslleistenden (.Helfer") ein. Wegen der Einzelbeiten, ouf die hier 
nicht eingegangen wwden kann, wird ouf die Verwoltungsvonch und die "--...,.• Z\1111 ICaiSG 
hingewieoen • .. · . ~ ".:: .. ... : ' · .. · ·.,. ' ., . : ,', ' 

Die Feuerweh.-.n unterliegen ou6en:lem ei.- Reihe von Vwwoltungovonchriften, inabeoondet. der 
Voi~FwG und den verachiedenen, vorn Sloobminist.rium da lnnem eingeführten 1'---"r­
dienstvonc:hrifte. Für olle di-e Vonchriften 9ih, - die Pröombel zw VollzBeldloyFwG heo wOI'hebl: 
Do der 8tondochutz und der technische Hilfsdienst zu den Aufgaben der Gerneinden im eig.- Ww­
kungskrei• gej,ören, können Verwoltungovonchriften _.über den Gemeinden und den "--'-" 
ols gemeindliche Einrichlungen nur Hinwei .. ouf die Redibloge und Empt.hlungen enthalten. Allerdings 
kann die Nichtbeochtung der Verwoltungovonchrift, in der ·f'raxja vor ollem der "--hrdienslvor­
schriften,venichetungs-, straf. und zivilrechtliche Folgeo.-I!Oben. Sie kann ouch zur Femlellung fülv.,, 
do8 die Gemeinde ..tbst oder durd. itv. F--"r öh(. geHizlichen Aufgaben nicht oo-dnungogemö6 
erfülh, oo do6 die R~ einoc1veaen mu6 (M. 109 At.. 1, 110 GO). 

ErliiutenMgea a.i t:Z. .. 
1. Noch Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 GO können die Geineinden in ihren Satzungen u. o. die Benutzung ihrer 

öffentlichen Einrichtungen .-.geln. Eine solche Regelung konvnt für die Tötigkeit der gemeindlichen Feu­
erwehren in ihrem geoetzlich geregelten Aufgabenbereich nicht in Frage. ~ cto-, do6 gor 
nicht olle diese Tötigkeiten ein Benutzungsverhältnis begründen könnlen. ist die RechtsMit der ge­
meindlichen F--'nn gegenüber Dritten, die als Benutzer in Fnlge kixnen, durch das ~ hin­
reichend e11: Als eine Regelung gemö6 M. 24 At.-1 Nr.l GO mu6 lieh § 2 daher auf Bestim­
mungen ~llige Leistungen der Freiwilligen ~ beschränken. Freiwillige Leistungen 
sind olle Leistungen, zu dec.. Oie F--'nn weder durch das BoyFwG noch durch andere Rechts­
vonchriften 1z. 8. die Vorschriften da BoyVwVfG. über die Alnbhilfe) verpßichlet lind. Blo8e V..-.inook­
tivitöten sind keine freiwilli~ leiolungen, denn .. wird jo nicht die gemeindliche E'anrichtung F--"r 
töti . Etwas anderes gih jedoch dann,_". der Verein ouch Geröle der Freiwilligen F--"r benötigt: 
ln :ileoem Fall ist die F.-wehr ols gemeindliche Einrichtung angesprochen, und • gelten die s.tim­
mungtlll d.. §2. 

Durch. die Aufnahme der freiwilligen Hilfeleislungen in die ~ung wwden diese dem öf­
fentlichen Recht untenleih (soweit nicht die Satzung .. lb.l, wie in § 2 Abs. 4, abweichende Festlegungen 
trifft). Ihre lnonopruchnohme erfolgt daher nicht ouf der Grundloge privotrechtlicher Verträge, lOftdem 
im Rahmen eines Benutzung•vert.ältni-. · · · 

2. ln § 2 Abs. 1 •ind nur die Hauptfölle freiwilliger leillungen genannt. Soweit es lieh um Hilfeleislun­
gen (Nr. 1) handelt, kann inobeoondere die Abgrenzung zum Iechnilehen Hillesdienst, der eine Pflicht­
aufgabe der FeuerNehren i•t (Art. 1 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 Satz 1 BoyFwG), schwierig Hin. Auf Nr. 4.2 
V~lzBekBoyFwG wird hingewi...". Donach sind z. 8. folgende Hilfeleislungen freiwillige Leistungen im 
Sonne von § 2 Abs. 1 Nr. 1: 
- Maßnohmen zur Folgenbeoeitigung noch Unfällen mit gelöhrliehen Sloffen, wenn die Sofortmo6noh. 

men abgeschlo...,. •ind, 
- Auspumpen von Kellern, wenn keine weiterea Gelohren rnel>r ~. 
- Einfongen von 8ienenschwörrnen, soweit •ie nicht eine Gefahr für ihre Umgebung darstellen; Besei-

tigung von Wespennestern. 

3. Der schon in Art. 4 Abs. 3 entho"- Grundsatz, do6 die ~ andere Aufgaben ob Pflicht­
aufgaben nur ausführen dürfen, wenn ihre Einsotzbereilschoft dadurch nicht beeintröchtigt wird, wird 
wegen Hi.- besonderen Bedeutung in§ 2 Abs. 2 wiederholt. Als -iterw VO<OUlHizung. die lieh on 
•ich schon aus dem Kommunalrecht ergibt, kommt hinzu; do6 freiwillige Leistungen nicht in Konkurrenz 
zur Privotwirtochoft erbrocht wwden dürfen. Dies gilt vor ollem gegenüber~ und 
Schlü .. eldien•ten. ln oller Regel darf daher ein verunglücktes Fahrzeug nur soweit obgeschleppt -­
den, bis es den Verke/lr nicht melu- gefährdet oder behindert. Die endgültige Bergung ist .;_., Ab­
schleppuntemehrner zu überlouen (vgl. die enbprechende Regelung für dos THW in der IM8ek vom 30. 
Moi 19n, MABI S. 341, über den Einsatz der ~ und da T echnisd*l Hilfs-u ouf Auloboh-
nen). ::" : 

4. Die Enbcheidung über Pflichtleistungen der 1'---"r, also über Ei~• im abwehrenden Brond­
ochutz und technisd*l Hilbdienst trifft noch dem BoyfwG der Kommondont. Uber freiwiUige IAistungeft 
enbcheidet dagegen grvndoötzlich die Gemeinde durch die konvnunolrechtlich ~ Organe 
(s.o. Erl. 1 zu§ 1). Der in· di....., Fall noch M . 38 GO zuständige ente Bürgerrneioler ~jedoch 
oeine Befugni ... auf den Kommondanten übertrogen (Art. 38 Ab.. 2 Satz 3 GO). [);... Uber1rogung 
muB 11eoondert geochehen und kann nicht schon in der Satzung vorgenonvnen werden; oie bedarf der 
Schriftform und ist vom eroten Bürgerrneioter oder Hinern Slellvertreter unter Angab. der Amtsbezeich­
nung handschriftlich zu unterzeichnen. 
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Satzung § 3 
'-" 

II. 
Personal 

§ 3 Wahl des Kommandanten 

(1) Die Wohl des Kommondanten findet bei einer Dienstversammlung statt.• Die 
Gemeinde lädt hierzu die Feuerwehrdienstleistenden mindestens zwei Wochen vor 
dem Wohltag ein. 

(2) Der Bürgermeister oder ein Stellvertreter oder Beauftragter (Art. 39 GO) leitet 
die Wohl. Ihm stehen zwei von der Versammlung durch Zuruf bestimmte Beisitzer zur 
Seite. Werden mehr als zwei Personen durch Zuruf vorgeschlagen, findet eine Wohl 
zwischen den vorgeschlagenen Personen statt. Der Wohlleiter und die Beisitzer bilden 
den Wohlousschuß. Wer selbst Wohlbewerber ist, kann nicht Mitglied des Wohlaus­
schusses sein. Der Wohlausschuß wird daher erst noch Abgabe der Wohlvorschläge 
gebildet. 

(3) Jeder Wohlberechtigte hat eine Stimme. Stellvertretung ist nicht zulässig. 

(4) Der Wohlleiter erläutert die Grundsätze des Wohlverfohrens. 

1. Wahlvorschläge, Schriftlichkeil der Wohl 
Die Wohlberechtigten schlagen wählbare Teilnehmer schriftlich oder durch Zuruf 
der Wahlversammlung zur Wohl vor. Der Wohlleiter nennt die Vorgeschlagenen 
und befragt sie, ob sie sich der Wohl stellen wollen. Die Vorschläge können münd­
lich begründet werden; über sie kann auch eine Aussprache stattfinden. Sie wird 
geschlossen, wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen oder wenn die Ver­
sammlung mit Mehrheit der Wohlberechtigten den Schluß der Aussprache be­
schließt. 
Die Wohl wird schriftlich mit Stimmzetteln durchgeführt; diese dürfen kein äußer­
liches Kennzeichen tragen, das sie von den im gleichen Wahlgang verwendeten 
Stimmzetteln unterscheidet. Der Wahlleiter läßt auf die Stimmzettel die Namen der 
wählbaren und zur Kandidatur bereiten Bewerber setzen. Wird nur ein oder kein 
Bewerber zur Wahl vorgeschlagen, so wird die Wahl ohne Bindung an einen Be­
werber durchgeführt. 

2. Wahlgang, Stimmabgabe 
Die Wohl ist geheim; die Möglichkeit geheimer Stimmabgabe ist vom Wohlleiter 
sicherzustellen. Gewählt wird durch Ankreuzen des im Stimmzettel angeführten 
Bewerbers. Steht nur ein Bewerber zur Wahl, so kann dadurch gewählt werden, 
daß der Wohlvorschlag in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise (z. B. mit 
.Ja" oder .Nein" oder mit Durchstreichen des Namens des Bewerbers) gekenn­
zeichnet oder daß der Stimmzettel unverändert abgegeben wird. Wird der aufge­
führte Bewerber durchgestrichen oder enthält der Stimmzettel keinen vorgeschla­
genen Bewerber, so kann auch ein nicht zur Wohl vorgeschlagener wählbarer 
Feuerwehrdienstleistender durch handschriftliche Eintragung seines Nomens ge­
wählt werden. 
Der Wohlberechtigte hol den ausgefüllten Stimmzettel zusammenzufalten und dem 
Wohlleiter oder dem von diesem bestimmten Beisitzer zu übergeben. Der Wohl­
ausschuß prüft die Stimmberechtigung des Abstimmenden. Bei Bedarf hol die Ge­
meinde hierzu vor der Wohl eine Wählerliste anzulegen. Wird die Stimmberech­
tigung anerkannt, so ist der Stimmzettel in einen Behälter zu legen. Der Wohlaus­
schuß prüft vor Beginn des Wahlgangs, ob der Behälter leer ist. Wird der Stimm­
berechtigung eines Anwesenden widersprochen, entscheidet der Wohlousschuß. 

• Hiertür die vorbereitete Vordrvckhondmoppe: .Kommondontenwohl" aus dem Corl link Verlag, 
Verlogs-Nr. 915.101 . 
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- zu§ 3 Satzung 

Eriävte<unv- zu § 3: 

1. Die Neuwohl des Kommondamen wird nicht schon durch den Erlaß der neuen Satzung, sondern 
erst dadurch nolwendig, do6 die Aml$zeit des bisi-lgen Kommondanten abläuft. 

2. Das BoyFwG und die 1. AVBoyFwG enthohen nur wenige Bestimmungen über die Wohl des Kom­
mandanten. Noch Art. 8 Abo. 2 Satz 2 BoyFwG wird der F-rwehrkommondonl von den Feuerwehr­
dien•! leioienden Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr einschließlich der houptbervflichen Kräfte und 
der Feuerwehronwörter, die das 16. Lebensjahr vollendet hoben, aus ihrer Mitte auf sechs Jahre ge­
wöhh. Die von Art. 8 Abs. 3 Satz 1 BoyFwG geforderten Voraussetzungen eines Mindestohers und einer 
Mind.,.tdienstzeit können schon als Wöhlbarl<eil$voroussetzungen betrochlet werden. Schließlich enthält 
§ 6 der 1. AVBoyFwG noch eine Bestimmung über die Wohl, und zwar werden danach der Feuerwehr­
kommandant und sein Stellvertreter in geheimer Wohl mittels Stimmzettel gewähh. Alle weiteren für die 
Wohl notwendigen Bestimmungen müssen durch die F-rwehrootzung getroffen werden. 

3. § 3 Abs. 1 mocht deutlich, do6 die Wohl d.,. Kommondanten in der Verantwortung der Gemeinde 
liegt und in einer Dienstversommlung, oloo einer Zu50mmenkunft der F-rwehrdtenstleistenden zu er­
folgen hat. Mit di85er Bestimmung ist 85 nicht zu vereinbaren, wenn die Dienstversammlung auch für den 
Wohlelet mit der Johr...houptversommlung d.,. F~rvereins, dem ja ein weit größerer Kreis von 
Mitgliedern angehören kann als der gemeindlichen Feuerwehr, verbunden wird. Es ist ober nichl$ da­
gegen einzuwenden, wenn noch der Wohl d85 Kommondanten eine Vereinsveronstohung stattfindet, zu 
der allerdings g050ndert noch der Vereinuotzung einzuladen ist. Die Gemeinde muß nur dafür sorgen, 
do6 der Wohlakt ausschließlich in Gegenwort von Feuerwehrdienstleistenden stattfindet. 

4. Damit die Stimmberechtigung überprüfbar iot, kann .,. notwendig sein, eine Wählerliste anzulegen 
(§ 3 Abs. 4 Nr. 2) . Di"' wird vor ollem bei personalstarken Freiwilligen Feuerwehren zweckmäßig sein. 
Die Gemeinde kann sich dabei auf den Johr85bericht des Kommondanten stützen(§ 13 Abs. 1), dessen 
Per50nolangaben allerdings auf den neuasten Stand zu bringen sind. Im Einzelfall können anstelle einer 
Wöhlerliote auch andere Unterlogen (z. 8. ein Dienstbuch d ... Kommondanten o. ö.) genügen. 

5. Wurden Wohlbeotimmungen (Art. 8 Abs. 2 Satz 1 BoyFwG, § 6 der 1. AVBoyFwG, Vorschriften der 
Feuerwehrsotzung) verletzt und konnte dadurch doo Wohlergebnis beeinflu6t werden, ist die Wohl von 
der Gemeinde für ungültig zu erklären und zu wiederholen. Gleiches gih, wenn die Bestimmungen über 
die Wählbarkeit (Mindestolter, Mindestdienstzeit gemö6 Art. 8 Abs. 3 Satz 1) nicht beochlet wurden. 

6. Für die Wohl des stellvertretenden Kommondanten ist der gleiche Wohlmodus einzuhohen wie bei 
der Wohl des Kommandanten. Finden die Wohl des Kommandooien und seines Slell..-...rs in der 
gleichen Dienstversammlung statt, muß der Wohlausschuß für die Wohl des Slellvertrelers neu gebildet 
werden, wenn Kandidaten vorg...chlogen werden, die bei der Wohl des Kommondanten dem Wohlaus­
schuß angehörten. 
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Satzung §§ 4 - 7 \_.1 

3. Feststellung des Wohlergebnisses, Losentscheid 
Noch Abschluß der Wohl prüft der Wohlausschuß den Inhalt der Stimmzettel, zählt 
sie aus und stellt das Wohlergebnis fest. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Leere Stimmzettel sind ungültig, es sei 
denn, es stand nur ein Bewerber zur Wohl. Erhält kein Bewerber diese Mehrheit, 
so findet Stichwahl unter den zwei Bewerbern statt, die bei der ersten Wahl die 
höchste Stimmenzahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit von mehr als zwei Be­
werbern entscheidet das los darüber, wer in die Stichwohl kommt. Die Wahl wird 
auch wiederholt, wenn nur ein oder kein Bewerber zur Wahl vorgeschlagen war 
und kein Feuerwehrdienstleistender mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat. 
Bei der Stichwahl ist der Bewerber gewählt, der von den gültig abgegebenen Stim­
men die höchste Stimmenzahl erhält. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das 
Los, das der Wahlleiter sofort nach Feststellung des Ergebnisses der Stichwohl in 
der Versammlung ziehen läßt. 

4. Noch der Wohl befragt der Wohlleiter den Gewählten, ob er die Wahl annimmt. 
Lehnt er ob, ist die Wahl zu wiederholen. 

(5) Der Wahlleiter läßt über die Wahl, die Feststellung des Wohlergebnisses und 
die Wahlannahme eine Niederschrift fertigen, die er und die Beisitzer unterzeichnen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Wohl des Stellvertreters des Feuerwehrkom­
mandanten entsprechend. 

§ 4 Verpflichtung 

Der Kommandant verpflichtet neu aufgenommene ehrenamtliche Feuerwehrdienst­
leistende durch Handschlag zur Erfüllung ihrer Pflichten noch den für die Feuerweh­
ren geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Er soll ihnen eine Satzung für die 
Freiwillige Feuerwehr überreichen.• 

§ 5 Übertragung besonderer Aufgaben 

Zur Erfüllung besonderer Aufgaben sind geeignete Feuerwehrdienstleistende zu 
bestellen (z. B. Jugendwart, Gerätewart). Für die Bestellung ehrenamtlicher Feuer­
wehrdienstleisfender ist der Kommandant zuständig. 

§ 6 Persönliche Ausstattung 

Die Feuerwehrdienstleistenden hoben die empfangene persönliche Ausstallung 
pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst zurück­
zugeben. Für verlorengegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschä­
digte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausstattung kann die Gemeinde Ersatz 
verlangen. 

§ 7 Anzeigepflichten bei Schäden 

Feuerwehrdienstleistende hoben dem Kommondanten unverzüglich zu melden: 
im Dienst erlittene (eigene) Körper- und Sachschäden 

- Verluste oder Schäden an der persönlichen Ausstattung und der sonstigen Ausrü­
stung der Feuerwehr. 
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Hierzu besonden; geeignet dos Cori-Link-MerkbloH: • Feuerwehr-Satzung für Feuerwehrdienst­
leistende", Verlogs-Nr. 915.04 

- zu §§ 4 - 6 Satz:ung 

Eriäut.",ngen zu § 4: 

Zur Zuständigkeit des Kommondanten für die Aufnahme ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender s. 
§ 8 Abs. 1 der 1. AVBoyFwG: .ln die Freiwillige Feuerwehr dürfen nur körperlich und geistig taogliche 
Bewerber mit der für den Feuerwehrdienst erforderlichen Zuverlässigkeit aufgenommen werden. Die Be­
werber sollen nicht älter als 35 Jahre sein. Sie sollen nicht bereits aktive Mitglieder anderer Einheiten 
oder Einrichtungen des Kotostrophenschutzes sein.· 

Erläutwungen zu § 5: 

Der Kommandant kann danach zwar ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende mit der Erfüllung beson­
derer Aufgaben beauftragen, für die Entscheidung, ob und in welcher Höhe diese Pen;onen angemessen 
zu entschädigen sind (Art. 11 Abs. 1 Satz 2 BoyFwG), bleibt ober die Gemeinde zuständig. 

Er\äut.",ngen zu § 6: 

Aus Art. 9 Abs. 4 Nr. 2 BoyFwG kann der ollgemeine Grvndsotz abgeleitet werden, daS der Feuer­
wehrdienstleislende für leichte Fahrlässigkeit gegenüber der Gemeinde nicht einstehen muß. Im Fall des 
§ 6 Satz 2 dürfte daher ein En;otzverlongen der Gemeinde nur bei Von;otz oder .t~rober Fahrlässigkeit 
des Feuerwehrdienstleistenden gerechtfertigt sein. Diese Schuldformen können grvnd5Öizlich dann on­
genommen werden, wenn er seine persönliche Ausstattung außerdienstlich verwendet (Ausnahme Ver­
wendung im Rahmen der Vereinstötigkeit). 
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Satzung §§ 8 - 10 "-' 

Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kommen, hat der Komman­
dant die Meldung an die Gemeinde weiterzuleiten. Hot die Gemeinde noch § 1552 
RVO und § 21 der Satzung des Bayerischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes 
eine Unfallanzeige zu erstatten, so ist sie unverzüglich (bei Unfällen mit Todesfolge 
oder mit mehr als drei Verletzten sofort) zu unterrichten. 

§ 8 Dienstverhinderung 

Von der gesetzlichen Verpflichtung zur Leistung des Feuerwehrdienstes (Art. 6 Abs. 
1 Sotz.2 BoyFwG) sind Feuerwehrdienstleistende nur befreit, soweit sie vorrangigen 
rechtlichen Pflichten nochkommen müssen oder dringende wirtschaftliche oder per­
sönliche Gründe dies rechtfertigen. Für das Fernbleiben von Ausbildungsveranstal­
tungen in diesen Fällen hoben sich Feuerwehrdienstleistende vor der Veranstaltung 
beim Kommondanten zu entschuldigen. Im übrigen hoben Feuerwehrdienstleistende 
dem Kommondanten Mitteilung zu machen, wenn sie länger als fünf Wochen vom 
Wohnort abwesend oder durch andere Umstände an der Ausübung des Feuerwehr­
dienstes gehindert sein werden. Der Wegzug aus der Gemeinde ist in jedem Fall zu 
melden. 

§ 9 Pflichtverletzungen 

Der Kommandant kann Verletzungen von Dienstpflichten durch folgende Maßnah-
men ahnden: 

mündlicher oder schriftlicher Verweis 
Androhung des Ausschlusses 
Ausschluß (Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BoyFwG, § 10 Abs. 2 dieser Satzung). 

§ 10 Austritt und Ausschluß 

(1) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr ist dem Kommondanten gegenüber 
schriftlich zu erklären. 

(2) Der Feuerwehrkommandant hat einem Feuerwehrdienstleistenden, den er ge­
mäß Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BayFwG wegen gröblicher Verletzung seiner Dienstpflichten 
vom Feuerwehrdienst ausschließen will, Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen T atsochen zu äußern. 

Eine gröbliche Verletzung von Dienstpflichten ist insbesondere gegeben bei 
unehrenhaftem Verholten im Dienst 
grobem Vergehen gegen Kameraden im Dienst 
fortgesetzter Nochlässigkeit oder Nichtbefolgen dienstlicher Anordnungen 
Trunkenheil im Dienst 
Aufhetzen zum Nichtbeachten von Anordnungen 
dienstwidriger Benutzung oder mutwilliger Beschädigung von Dienstkleidung, Ge­
röten und sonstigen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr. 

Der Feuerwehrkommandant hat dem Ausgeschlossenen den Auschluß schriftlich zu 
erklären.• 

• hienu der Cori-Link-Vordruclr., Vordruclr.-Nr. 915.30 
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ZU§§ 8,10 Satzung 

Erläuterungen zu § 8 

1. Für die in § 8 geregelten MiHeilungen ist keine bewndere Form vorgeschrieben, sie sind also auch 
mündlich zulässig. 

2. Der Wegzug aus der Gemeinde ist zu melden, w.il noch Art. 6 Abs. 2 BoyFwG (nur) olle geeigneten 
Gemeindebewohner, in besonderen Fällen auch Einwohner benachbarter Gemeinden, Feuerwehrdienst 
leisten können. Kann jemand wegen eines Wegzugs nicht mehr F-rwehrdienst in der bisherigen Ge­
meinde leisten, scheidet er ohne weiters aus der F-.hr als gemeindlicher Einrichtung aus. Diese, im 
Gesetz oder der Verordnung nicht ausdrücklich genannte Folge des Wegzugs ergibt sich aus Art. 6 Abs. 
2 BoyFwG. Aus Gründen der Recftlssicherheit mu6 es dem Kommondanten ober möglich sein, das Aus­
scheiden aus der Feuerwehr förmlich festzustellen. 

Erläuterungen zu § 1 0: 

1. Jeder Feuerwehrdienstleistende kann jedeneil seinen AustriH aus der Freiwjlligen Feuerwehr als 
gemeindlicher Einrichtung erklären und dornit seine Verpflichtung zur Leistung des Feuerwehrdienstes 
beenden (auf die Besonderheiten des Helferrechts noch § 8 KotSG kann hier nicht eingegangen werden). 
Der AustriH wird mit dem Zugang der schriftlichen Erklärung beim Kommondanten wirlr.som; einer Zu­
stimmung des Kommondanten (etwo in Form einer Entlassungserklärung o . ä.) bedarf es nicht. 

2. Zum Anhörungsverfahren vor einem beabsichtigten Ausschluß vgl. Art. 28 BoyVwVfG•. Für die An­
hörung ist keine bestimmte Frist vorgeseften. Der Kommandant muß jedoch darauf achten, daß die dem 
Betroffenen zu bietende Gelegenheit zur Außerung noch Zeit, Ort und sonstigen Umständen angemessen 
und zurnutbar ist. Der Ausschluß ist eine Maßnahme (Verwoltungsokt) der Gemeinde, für die der Kom­
mandant als Leiter der gemeindlichen Einrichtung zuständig ist (vgl. Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BoyFwG). Er 
sollte deswegen in einem Schreiben mit Briefl<opf der Gemeinde eridärt werden (vgl. Art. 37 Abs. 3 
BoyVwVfG). Der Ausschluß isl zu begründen. Als Rechtsbehelfsbelehrung empfiehlt sich folgender Text: 

.Recht~lfsbdmnmg: C"gm d~n &schLid l:ann innnlu!lb rines Monats nach srinn &l:anntgabc Widnspruch 
rrhobcn wtrdm. DtT Wid<TSpTI'Ch ist schriftlich odrr zur Niederschrift bei drr Gtmriruh nnzul.gm. 
Solltt rlbcr dm Widerspruch ohnL zurtichtndtn Gnmd in angtmt:SO<ntr Frist sachlich nicht. mtschiedtn wtrdm, so 
kann Kmgt beim &ytrischen VtrW<IItungsgericht ... (zustöndigcs VtrW<IItungsgericht) schriftlich oder zur Nieder­
schrift des Urbmdsbauntcn drr GesdoQ(tsstdle d~ Gcrichls erhobm wtrdm. 
Die Kmgt l:ann nicht oor Abllluf von drri Monaten seiJ drr Einkgung ihs Widerspruchs rrhobm wtrdm, aufkr wmn 
wtgm bcsondtrer Umsllli1dt ihs Falles nnL krlrzrrt Frist gtbotm ist. 
Die Kmgt mup dm Klifgrr, dm &kl4gtm (Gtmriruh ... ) und dm Strritgtgmstand bcuichnm und soll nnm bc­
stimmtm Antnlg tni!UJ/tcn. Die :ur &grilndung diotmdot Tatsachm und Btwrumitttl soiJnr an~, drr an­
gtjochtrnL &scW $01/ in Urschrift odrr in Abschrift bcigtfilgt wtrdm. 
DtT Kmgt und allm Schriftsiitun solltn Abschriftm für die übrigm Btttiligtm bcigtfilgt wtrdm."' 

• BoyVwVfG, Art. 28 Anhörung Beteiligter: 

(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, ist diesem Ge­
legenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen T otsochen zu äußern. 

(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie noch den Umständen des Einzelfalles 
nicht geboten ist, insbesondere wenn 

1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Venug oder im äffentliehen Interesse notwendig 
erscheint, 

2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichen Frist in Frage ge­
stellt würde, 

3. von den lotsächlichen Angaben eines Beteiligten, die dieser in einem Antrag oder einer Erldö­
rung gemocht hol, nicht zu seinen Ungunsten obgewit;hen werden soll, -· 

4. die Behörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige Verwaltungsolde in größerer Zahl oder 
Verwaltungsakte mit Hilfe automolischer Einrichtungen erlassen will, 

5. Moßnohmen in der Verwaltungsvollstreckung getroffen werden sollen. 

(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht. 
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Scmuag §§ 11 - 14 

····· 111. ''·" .. 

r 
\ _. 

Besondere PRichten des Kommandanten 

I 11 Dienst- und Ausbildungsplan 

(1) Der Kommandant stellt jährlich (wenn nötig auch für kürzere Zeiträume) einen 
Qien5t- und Ausbildung5plan auf. ln dem Plan ist _für jeden Monat mindestens eine 
Ubung oder ein Unterricht ~usehen. Zu den Ubungen können auch geeignete 
Sportveranstaltungen der Feuerw~r ~eh,ören. , · · · 

{2) Der DiellSf- und Mbildu;,g~p1~~ i~ d~r Ge~einde ~arzulegen . 
. :·. · 

§12 Diensnilen ·· ~' '· . . ' . · ... 

Der Kommandant hat ciafijr zu sorgen, da6 vor Dienstreisen von Feuerwehrdienst· 
leistenden die Genehmigung 'der, ß~inde eingeholt wird (vgl. auch Art. 8 Abs. 1 
Satz 3 BayfwG). Er hat auch für.seine Dienstreisen die Genehmigung der Gemeinde 

einzuholen. 
.· ... 

I ,13 . ,Jahresbericht . 

(1) Der Kommandant u~~ die ~inde zum~~- des Kal~~erjahi'es über 
den Personalstand der freiwilligen Feuerwehr; Neu eingetretene oder aus dem Feu­
erwehrdienst ausgeschiedene Mitglieder sind namentlich mitzuteilen. ln dem Bericht 
ist die Anzahl der Monhschofts· und Führungsdienstgrade und der Feuerwehrdienst­
leistenden anzugeben, die über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten (vgl. 
Art. 11 Abs. 1 Satz 2 BayfwG). Soweit die Ge~einde nicht über einzelne Einsätze un­
terrichtet wird, ist im Jahresbericht auch eine Ubersicht über die Einsätze des abge­
laufenen Jahres zu geben. 

(2) Die Unterrichtungspfl~chten gemäß Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BayfwG, § 7 Satz 2 und 
§ 11 Abs. 2 dieser Satzung bleiben unberührt. · 

IV. 

I .14 lnkra~ten 

Diese Satzung trittlPI eine Woche nach ihrer · K ft Bekanntmachung .m ra • 
... . · •., ..... 

··• . . 

14 

,.r· · 

zu § 11 - 13 Scmung 

Der Ausschlußbescheid ist vom Kommondonlen zu untenchr.iben. Er sollte mit Postzustellungsurkunde 
zugestellt werden. 

3. Noch Art. 6 Abs. 3 Satz '2 BoyfwG ist die Gemeinde über den Ausschluß von F..-wehrd~ei­
stenden zu unterrichten. Dem SiM dieser Unterrichlungspfticht noch muß der Kommandant ihr unverzüg­
lich nachkommen. Bei anderen Personalverändenmgen genügt es noch der Satzung, wenn er die Ge­
meinde im Jahresbericht (§ 13 Abs, 1) unterrichtet. Sollte die Gemeinde es wegen der Feuerschutzab­
gabe fiir zwedanö6ig halten, übet Penonahu- und ~e möglichst bald informiert zu werden, müß-
te § 13 der Satzung entsprechend geändert -den. · 

4. Der Austritt oder Ausschluß hat auf die v.,.insmitgliedschoft als solche keine unmittelbare W.r­
kung. Der BetroH- wird allerdings vom oktiven zum passiven Mitglied (vgl. § 3 Abs. 1 des als Anlage 
zur Vollza.kBoyfwG veröffentlichten Musters fiir die Sot:zung von F~nen - Corl link Ver­
log, Verlogs-Nr. 915.03). Der Fortbestand der Mitgliedschofl im Verein hängt ollein dcwon ob, ob der 
frühere F..-wehrdienstleistende auch aus dem V.,.in ous1ri11 oder aus ihm o~ wird (vgl. 
§ 5 der Vereinssotzung). Ein Grund fiir den Ausschluß aus dem "--hrdienst dürfte ober in der Regel 
auch ein gröblicher Verstoß gegen die v.,.insint..-- sein und damit den Ausschluß aus dem Verein 
rechtfertigen. 

Erläuterung .. zu § 11: 
Noch Art. 8 Abs. 1 Satz 3 8oyFwG setzt der Kommondonl Ausbildungsveronstoltu im Einverneft­

men mit der Gemeinde fest, soweit Entottungs- oder Entschädigungsansprüche entstehen können. Der 
Dienst· und Ausbildungsplan ist daher insoweit mit der Gemeinde abzustimmen. Im übrigen stellt ihn der 
Kommandant in eigener Zuständigkeit auf; aus der Vorlogepflicht des Kommondanten ist kein Geneft.. 
migungsrecht der Gemeinde abzuleiten. 

Erlöutet'Uft11811 zu § 12: 
ln Nr. 9.3 der Vollza.kBoyfwG wird den Gemeinden empfohlen, bei der Erstattung von ReiseieOllen 

(vgl. Art. 9 Abs. 4 Nr. 1 BoyfwG) das Bayer. Reisekostengesetz (BoyRKG) ~ Das bedeutet 
auch, do6 eine Reise, um als Dienstreise zu gelten, vorher schriftlich angeordnet oder genehmigt worden 
sein muß (vgl Art. '2 BoyRKG). Eine Ausnahme ist bei den Feuerwehren V« ollem dann denkbar, wenn 
die Anordnung oder GenehmillURQ der Dienstreise noch dem w- des Dienstgeschäfts nicht in Frage 
kommt, also L B. bei Folvten om Zusammenhang mit Einlätzen. 

Erläu~en~age~~ zu § 13: 
feuerwelvdienstleistende, die über das übliche Mo6 hinaus ~rdienst leisten (Abs. 1 Satz 3), 

sind vor ollem die in § 5 genannten Personen. 

Ob und inwieweit es notwendig ist, auch Berichte übet einzelne Feuerwehreinsätze zu verlangen, kaM 
nur oufgrund der besonderen Verhältnisse in jeder Gemeinde entschieden werden. Oie Satzung ist ggf. 
entsprechend zu ergänzen. 

Teisnach, 1.3.1985 

Max~ 
Schober 

1.Bürgermeister 

15 



.. 
/''"'-

Bekal ___ lchungsvermerk 

• Nichtzutreffendes streichen! 

Bekanntmachungsvermerk 1 

A. • Die amtliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 7 • 3 • 198 5 
durch Niederlegung in der Gemeindekanzlei/im Rathaus, 

Präla t-Mayer-Pla tz 5, Teisnach Zimm,er Nr---!.7 __ 

Hierauf wurde hingewiesen 

1. ' 8ttreJtt APII!Ie"lä~e BPII aii&A t;a"'aiASilatafaiR2 

Cis 6.Aselolliise ntlreePI ePiselld+e+ eliii 

nPd '"ieder gbgeAQM~&R a"' 

2. • durch MiHeilung in dem für amtliche Bekanntmachungen bestimmten 

Teillli«der (Name der Tageszeilung/en) 
Viechtaoher Bayerw.Bote vom 7 .3.85 Seite._ ___ _ 

Bayerwald Bote Regen vom 7 .3.85 Seite, ___ _ 

'? • a J~..:..... ~- ·--L 1 

"'l"eeft== ~ ~'-----
-'--------.1_~..n __ ..J __ .J .. --LJ 

e-e--. 
B. • Die 6esh:UJog Uttlr8e j,. 8eM ~~' eMtlie"e Qelt&APIIhflaeRI!u~seA ~eetiM"'teR Teil 

~M~~~r 11\J~~d ~M rö~öf~;;.A;~=~bn:nnndnn Dr ••Iu on•f o\ 
' :;;:, :0 .,.._...._............,.._...,.T'O.,, 

---------------*'--------~~--
"ariHfePIItliekt. 

Ort, Datum: 

Teisnach, -~·-;·•·-
Für die Richt i gkei~: 

_._Bürgermeister 

1. Vgl. BekV vom 19.01.1983 (GVBI S. 14) 

2. Vgl. § 1 Abs. 2 BekV 

3. Hier ist ggf. noch eine z u s ö I z I i c h e ortsübliche Form des Hinweises ouf die omtliche Bekonnl­
mochung der Sotzung oufzuführen (z . B. durch Ausrufen, Ausschellen u. o.). 

4. Bei Abschriften ist hier die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift zu bestätigen. 
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